
Lokale Aktionsgruppe 
Auerbergland-Pfaffenwinkel e.V.

„Sprungbrett in die Zukunft –

Mit Mut und Freude Hand in Hand

Bewährtes erhalten und neue Wege gehen, um die

Region lebenswert und nachhaltig zu entwickeln“

…im Mai wurden die Lokalen Aktionsgruppen für die Förderphase 
LEADER 2023-2027 in Bayern anerkannt. 
Wie kann ich an Fördermittel kommen? 

Digitale Informationsveranstaltung der LAG AL-P e.V.
zur neuen Förderperiode LEADER 2023-2027

am 22.09.2023 



Wo stehen wir gerade?

 Die Lokale Aktionsgruppen sind seit Mai 2023 anerkannt (insg. 70 in Bayern – viele 
Kooperationsmöglichkeiten!)

 Der Lokalen Aktionsgruppe Auerbergland-Pfaffenwinkel steht ein Budget von 1.904.00 € 
zur Umsetzung von Projekten zur Verfügung 

 Ende Juli/Anfang August: Veröffentlichung der Rahmenrichtlinie EU Invest und der 
LEADER-Richtlinie

 Derzeit Ausarbeitung der Antragsunterlagen durch das StMELF

 Antragstellung wird auf rein digitales Verfahren umgestellt

 Antragstellung wird voraussichtlich ab Spätherbst/Winter möglich sein

 die erste Sitzung des Entscheidungsgremiums (Lenkungsausschuss) in der LAG 
Auerbergland-Pfaffenwinkel für 12.12.2023 geplant 
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Was ist LEADER? Woher die Mittel kommen:

•

• Programme im Rahmen des GAP-Strategieplanes in Bayern: 
• Kulturlandschaftsprogramm (KULAP) und Vertragsnaturschutzprogramm inklusive 

Erschwernisausgleich (VNP) 
• Einzelbetriebliche Investitionsförderung: Diversifizierungsförderung (DIV) und 

Agrarinvestitionsförderprogramm (AFP) 
• Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (AGZ) 
• Förderung von Mehrgefahrenversicherungen in der bayerischen Landwirtschaft (MGV) 
• Europäische Innovationspartnerschaft (EIP-Agri) 
• Integrierte Ländliche Entwicklung /Dorferneuerung 

• LEADER 
• Marktstrukturförderung 
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Gemeinsame 

Agrarpolitik 

(GAP) 

Strategieplan

Europäischer 

Garantiefonds für 

die Landwirtschaft 

(EGFL)

Europäische 

Landwirtschaftsfonds für 

die Entwicklung des 

ländlichen Raums (ELER)



Fünf zentrale Herausforderungen 
für Regionen: 

• Klimaschutz und Anpassung an den 
Klimawandel

• Ressourcenschutz und Artenvielfalt
• Sicherung der Daseinsvorsorge
• regionale Wertschöpfung
• sozialer Zusammenhalt

Schwerpunkt der 

Lokalen 
Entwicklungsstrategie 

ist eine krisenfeste 
und zukunftsfähige 

Entwicklung der 
Region (Resilienz) 

Lokale Aktionsgruppen vor Ort: 
• Verantwortung für die Erarbeitung der 

Lokalen Entwicklungsstrategie in ihrem 
Gebiet und deren Umsetzung 

• Entscheidung, für welche Projekte eine 
LEADER-Förderung beantragt werden soll 

• Erster Ansprechpartner für Projektträger 
und Akteure

Kernelemente LEADER 2023-2027
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Programmbehörde

Referat Ländlicher 
Raum StMELF

Beratung

LEADER-Koordinatoren 
an ÄELF 

Förder-
abwicklung

Bewilligungs-
stellen an 

ÄELF 



Die Lokale Entwicklungsstrategie der LAG Auerbergland-Pfaffenwinkel
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Jedes LEADER-Projekt muss mindestens einem dieser Ziele zuordenbar 
sein, um eine Förderung beantragen zu können: Entscheidung des 
Lenkungsausschusses!



Schlaglicht auf die LAG AL-P e.V. 
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2008 gegründet, Gebietskulisse stetig auf die heutige erweitert

aktuell 
61 Mitglieder

1. Vorsitzende LAG-Verein: Landrätin Andrea Jochner-Weiß

1. Vorsitzender Entscheidungsgremium: 
Bürgermeister Martin Höck, Gde. Raisting

Vereinssitz und 
Geschäftsstelle 
in Schongau 

Seit Gründung insg. 78 LEADER-Projekte 
und 4,1 Mio. € LEADER-Förderung  

…mehr Infos unter
www.al-p.de



Wann kann gefördert werden? – die Zuwendungsvoraussetzungen

• Grundsätzlich alle Projekte, die zu den Zielen der Lokalen Entwicklungsstrategie (LES) und 
den Kernelementen von LEADER beitragen und für die keine andere Fördermöglichkeit in 
Frage kommt

• Projektträger (Antragsteller / Zuwendungsempfänger)

• können juristische Personen des privaten und des öffentlichen Rechts, natürliche 
Personen und Personengesellschaften sein

• muss im Gebiet der Lokalen Aktionsgruppe liegen / dafür zuständig sein und das 
Projekt im LAG-Gebiet realisieren, Ausnahmen ggf. mgl.

• Projekt muss zur Antragstellung durchfinanziert sein, dabei

• sind mind. 10% Eigenmittel vom Antragsteller (Projektträger) selbst aufbringen

• ist die Kombination mit anderen Fördermitteln ggf. möglich 

• darf der Anteil der öffentlichen Mittel 90% nicht überschreiten
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Was wird wie gefördert?

• Die Förderhöhe orientiert sich an der Art des Projekts: 
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Projektart Fördersatz (in % der zuwendungsfähigen Nettokosten)

Projekte ohne Gewinnerzielungsabsicht: 50%

Produktive Projekte (mit Gewinnerzielungsabsicht): 30%

Kooperationsprojekte (mit Akteuren aus anderen LAGen) zzgl. 10-20%

• Zuschusshöhe

… maximal 250.000 € bei Kooperationsprojekten 1,5 Mio. €; (Ausnahmen mit 
Genehmigung StMELF möglich), 

… Bagatellgrenze mind. 7.000 €

• kleinere Maßnahmen, die ehrenamtlich umgesetzt werden: Förderung über das Projekt 
Unterstützung Bürgerengagement bis zu maximal 5.000 € Zuschusshöhe

• insg. stehen dafür voraussichtlich 50.000 € Fördermittel zur Verfügung

• Vereinfachte Fördermöglichkeit, da kein eigener LEADER-Antrag bei Bewilligungsbehörde 
erforderlich 



Zuwendungsfähige Ausgaben in einem LEADER-Projekt

• Grundsätzlich alle Ausgaben, die bei der Verwirklichung des Projekts entstehen:

• Investitionskosten und Anschaffungen (Bauten, Gewerke, Innenausstattung…, 
Basis: i.d.R. Kostenplausibilisierung)

• Personalkosten (Basis: vereinfachte Kostenoption = Standardeinheitskosten zzgl. 
15% Pauschale für indirekte Kosten)

• Einschlägige Vergabevorschriften zwingend beachten, ggf. strengere Kriterien aus 
LEADER

• Eigenleistungen = unbezahlte, freiwillige handwerkliche / bautechnische Arbeiten und / 
oder Sachleistungen im Bauwesen, die auch an ein Unternehmen vergeben werden 

könnten, [60% der Kosten bei Fremdvergabe] - keine Planungsleistungen

• Neu: gebrauchte Maschinen, Geräte und Einrichtungen [60% der Kosten einer 
Neuanschaffung]
• Exponate, Kunstwerke, historische Baustoffe, historisches Material o. ä. fallen nicht unter gebrauchte 

Maschinen und Geräte und sind zuwendungsfähig, wenn sie als typischer Projektbestandteil zum 
Gesamtprojekt gehören (z. B. zur Ausstattung eines Museums).

• Ersatzbeschaffungen, wenn essentiell für das Projekt, aber kein zentraler Projektinhalt
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Von der Förderung ausgeschlossen sind

• Vorhaben der Art. 70, 71, 72, 75, 76 und 78 der Verordnung EU 2021/2115, darunter 
fallen 

• Direktzahlungen, Ausgleichszahlungen und Prämien in der Landwirtschaft  (z.B. für freiwillige Umwelt-, Klima- und 
andere Bewirtschaftungsverpflichtungen, Umstellung auf ökologischen/biologischen Landbau, Waldumbau… ) 

• Förderung der Niederlassung von Junglandwirten und neuen Landwirten, Existenzgründungen im ländlichen Raum 

• Vorhaben der sog. Risikomanagementinstrumente (z.B. Flächenerschließungen, Flurbereinigung, Energie- und 
Wasserversorgung, Investitionen nach Naturkatastrophen)

• Digitalisierung in der Landwirtschaft und dem ländlichen Raum 

• Investitionen in Aufforstung, Erwerb von Tieren und einjährigen Pflanzen

• Kosten der Zusammenarbeit, an der nur Forschungseinrichtungen beteiligt sind

• Pflichtaufgaben von Gebietskörperschaften (neu: es gibt Ausnahmen!)

• Kommunale Regiearbeiten (sind auch keine Eigenleistungen!)

• Investitionen, die nur zur Erfüllung gesetzlicher Standards dienen

• Projekte mit Kostenschlüssel, Erschließung von Grundstücken bis zur Grundstücksgrenze

• Zinsen, Gebühren, Leasing/Mieten, Steuern, Abschreibungen sowie weitere laufende 
Kosten

• Neu: Flyer, Streuartikel und ähnliches aus dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit, wird noch 
konkretisiert
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Projektauswahlkriterien 
LAG Auerbergland-Pfaffenwinkel in der Förderphase LEADER 2023-2027

AUSSCHLUSS-PFLICHTKRITERIEN (mind. 1, max. 3 Punkte)

1. Übereinstimmung mit den Zielen in der LES

2. Grad der Bürger- und / oder Akteursbeteiligung

3. Nutzen für das LAG-Gebiet

4. Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels bzw. zur Anpassung an seine Auswirkungen

5. Beitrag zu Umwelt-, Ressourcen- und / oder Naturschutz

PFLICHTKRITERIEN (0 bis max. 3 Punkte)

6. Beitrag zu weiteren Entwicklungszielen

7. Innovationsgehalt

8. Vernetzter Ansatz / Zusammenarbeit zwischen Partnern /Sektoren / Projekten

9. Beitrag zur Sicherung der Daseinsvorsorge bzw. zur Steigerung der Lebensqualität

10. Förderung der regionalen Wertschöpfung

11. Beitrag zum sozialen Zusammenhalt und / oder Förderung des Ehrenamtes

WEITERE LAG-SPEZIFISCHE KRITERIEN (0 bis max. 3 Punkte)

12. Regionale Identität und Profilbildung

13. Kooperationsansatz

14. Beitrag zu Inklusion und Barrierefreiheit

15. Verstetigung nach Projektabschluss
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Der Beitrag eines 
Projektes zu den 
Kriterien muss 

mindestens 
neutral sein!



Von der Idee zum Antrag
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Abklärung grundsätzliche Förderfähigkeit (LES, LEADER), ggf. 
andere Programme, Kofinanzierungsmöglichkeiten…

Ausarbeitung Projektbeschreibung, Kostenaufstellung, 
Finanzierungsplanung, Genehmigungen…

Frist: Call voraussichtlich etwa 6 
Wochen vor EG-Sitzung 

Frist beachten: 
Gültigkeit EG-
Beschluss 3 

Monate (Koop. 6 

Monate)

Digitales 
Verfahren!

17köpfiges Gremium 

der LAG

Persönliche 
Vorstellung im 

Gremium 
(Präsenz, Online, 

Umlauf)

Bewilligungsstelle 

am AELF Kempten
Veronika Hämmerle, 

AELF Kempten

Elisabeth Gutmann 

und Kirsten Hosse

Projektidee
Kontakt zur 

LAG-
Geschäftsstelle 

LEADER-

Koordinatorin

Ausarbeitung 
LEADER-Antrag 

Projektauswahl 
im Ent-

scheidungs-
gremium

Antrags-
einreichung



Bewilligung, Umsetzung und Projektabschluss

Zweckbindung
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Umfasst 
Formulare, 

Rechnungen, 
Belege, Berichte

Vorschuss i.H. v. 50% 
des Zuschusses kann 
beantragt werden, 

wenn
Personalkosten: 

Anstellung mind. 10% der 

Projektlaufzeit/3 Monate

Sonstige Kosten: 

Beauftragung mind. 25% 

der anerkannten zuwf. 

Ausgaben

Änderungen, 
Verlängerungen… 
spätestens vor AZ 

melden!

Für geförderte 
materielle 

Investitionen: 5 
Jahre ab Tag der 

Abschluss-
zahlung

Bewilligung 

1. Möglichkeit: 

ohne Vorschuss

2. Möglichkeit: 

mit Vorschuss 

Es ist nur ein 
Auszahlungs-

antrag am Ende 
der Umsetzung 

möglich! 

Umsetzung
Auszahlungs-

antrag
Endfestsetzung 

Damit ist das 
Projekt offiziell 

beendet 

Alle Fristen sind dem Bewilligungsbescheid zu entnehmen
Publizitätshinweise, Kostenplausi- und Vergabevorschriften beachten

Frist zur Nach-
reichung: 
4 Wochen

Kein VZ möglich

Inaugen-
scheinnahme



Die Ansprechpartner der LEADER-Familie

LAG-Geschäftsstelle – Elisabeth Gutmann und Kirsten Hosse

• Erste Ansprechpartnerin vor Ort rund um die Idee, bei Fragen, 
Problemen usw. …

• Beratende Unterstützung in allen Phasen des Projektes, z.B. 
beim 

• Finden von Netzwerkpartnern und weiteren/anderen 
Finanzierungen

• Vorbereiten der Antragsunterlagen, Projektbeschreibung 
und Formulare

• Koordinierung Entscheidungsgremiums-Sitzung

• Bereitstellen der LAG-Unterlagen 

• Vorbereiten von Änderungsanträgen während der 
Umsetzung

• Vorbereiten des Auszahlungsantrags mit erforderlichen 
Unterlagen 

• Einhalten der Publizitätsvorschriften, Unterstützung der 
Öffentlichkeitsarbeit
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Kontakt:

LAG AL-P e.V. 

(SB Z 10.6 im Landratsamt 
Weilheim-Schongau)
Bauerngasse 5
86956 Schongau
08861/211-3116
al-p@lra-wm.bayern.de
www.al-p.de



Die Ansprechpartner der LEADER-Familie

am AELF Kempten: 
LEADER-Koordinatorin Veronika Hämmerle

• Beratung der Lokalen Aktionsgruppen (LAG) bei der 
Erstellung und Umsetzung ihrer Lokalen 
Entwicklungsstrategie, 

• Unterstützung der Entwicklungsprozesse und Vernetzung 
der verschiedenen Partner in der Region

• Beratung bei der Planung und Umsetzung von Projekten

• Abstimmung von Projekten, die andere Fachbereiche im 
ländlichen Raum berühren, mit den betroffenen Behörden

• Klärung von Zuständigkeiten für Projekte

• Erstellung von Stellungnahmen zu jedem LEADER-
Förderantrag 

LEADER-Koordinatoren sind in allen Fragen, die das EU-
Förderprogramm LEADER betreffen, zentrale Ansprechpartner!
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Kontakt:

LEADER-Koordinatorin 
Allgäu - westliches Oberland

Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten 
Kempten

Adenauerring 97
87439 Kempten (Allgäu)

Tel. 0831-52613-1303
Mobil 0172-6722378

veronika.haemmerle@aelf-
ke.bayern.de

www.aelf-ke.bayern.de



Die Ansprechpartner der LEADER-Familie

am AELF Kempten: 
Bewilligungsstelle – Markus Baur 

• Ggf. Einbeziehen bei Projektvorbereitung 

• Prüfung und Beurteilung der eingegangenen 
Antragsunterlagen

• Erteilung Bewilligungsbescheide sowie ggf. weitere 
Bescheide während Umsetzung (Änderungsanträge)

• Prüfung und Beurteilung der Unterlagen für die 
Auszahlungsanträge, Freigabe der Fördermittel

• Vor-Ort-Kontrolle: Inaugenscheinnahme nach Abschluss 
des Projektes

• Mitwirkung bei Prüfungen

…im 4-Augen-Prinzip!
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Kontakt:

LEADER-Bewilligungsstelle
SG L 1.3 Investitionsförderungen, 
LEADER

Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten 
Kempten

Adenauerring 97
87439 Kempten (Allgäu)

Tel. 0831-52613-1301
Mobil 0172-6722378

Markus.baur@aelf-ke.bayern.de

www.aelf-ke.bayern.de



Die Ansprechpartner der LEADER-Familie

StMELF 

• Das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ist die 
Programmbehörde

• Infos zu LEADER in Bayern allgemein, Beispielprojekte und allen Antragsformularen, 
Merkblättern, Arbeitshilfen und den relevanten Rechtsgrundlagen unter  

https://www.stmelf.bayern.de/leader/index.html

DVS (Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche Räume) im BLE

• Koordinierung und Servicestelle deutschlandweit für die LEADER-Initiativen

• Veranstaltungen und Fortbildungen, Kooperationsbörse, Lobbyarbeit für den 
ländlichen Raum

• Sehr guter Newsletter mit Förderhinweisen, Beispielprojekten…

https://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/ 

Elisabeth Gutmann, Geschäftsführerin 17



Lokale Aktionsgruppe 
Auerbergland-Pfaffenwinkel e.V.

„Sprungbrett in die Zukunft –

Mit Mut und Freude Hand in Hand

Bewährtes erhalten und neue Wege gehen, um die

Region lebenswert und nachhaltig zu entwickeln“

Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit!

Elisabeth Gutmann
Geschäftsstelle  LAG AL-P e.V.

Bauerngasse 5
86956 Schongau
08861/211-3116
al-p@lra-wm.bayern.de
www.al-p.de


